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Datum 28. November 2023 

Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Dienstanweisung zum Einsatz von Tasern [#293364] 
Ihre E-Mails vom 25. November 2023 über www.fragdenstaat.de 

Sehr geehrter Herr Palm, 

mit o.g. E- Mails stellen Sie einen Antrag nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz 
(IFG) und bitten um Übersendung der Dienstanweisung zum Einsatz des Tasers. 

Es ergeht folgender 

Bescheid: 

1; Ihren Antrag lehne ich ab. 

2. Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründung: 

Zu T, 

Die von Ihnen beantragte Information ist nicht Aktenbestandteil der Polizei Berlin gemäß 
8 3 Absatz 1 IFG. 

Die Polizei Berlin befindet sich aktuell innerhalb eines Pilotprojektes, weshalb derzeit noch 

keine Dienstanweisung vorliegt. 
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